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Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
statt. 
 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
  
2. Das Amt Schrevenborn mit seinen drei amtsangehörigen Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und 

Schönkirchen ist in 14 allgemeine Wahlbezirke und 4 Briefwahlbezirke eingeteilt. 
 
Die Wahlräume für die allgemeinen Wahlbezirke werden wie nachstehend angegeben 
eingerichtet: 
 
In der Gemeinde Heikendorf 
 

Wahlbezirk 201 
Heikendorf Süd 

Fördekindergarten Heikendorf 
Hafenstraße 16a, 24226 Heikendorf 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 202 
Heikendorf Mitte 

Rathaus Heikendorf, Leseraum (EG) 
Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 203 
Möltenort 

Rathaus Heikendorf, Ratssaal (1. OG) 
Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 204 
Heikendorf Nord 

Ev.-lutherische Kirchengemeinde Heikendorf 
- Gemeindezentrum - 
Neuheikendorfer Weg 4, 24226 Heikendorf 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 205 
Neuheikendorf 

Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf 
Silberturmer Weg 1, 24226 Heikendorf 
- barrierefrei - 
 

In der Gemeinde Mönkeberg 
 

Wahlbezirk 301 
Mönkeberg Unterdorf 

Multifunktionsgebäude 
Dorfstraße 8, 24248 Mönkeberg 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 302 
Mönkeberg Mitte 

Multifunktionsgebäude 
Dorfstraße 8, 24248 Mönkeberg 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 303 
Mönkeberg Oberdorf 

Multifunktionsgebäude 
Dorfstraße 8, 24248 Mönkeberg 
- barrierefrei - 
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In der Gemeinde Schönkirchen 
 

Wahlbezirk 101 
Schönkirchen Nord 
 

Gemeindebüro Schönkirchen 
Mühlenstraße 48, 24232 Schönkirchen 
- nicht barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 102 
Schönkirchen Ost 
 

Grund- und Gemeinschaftsschule 
Augustental 29, 24232 Schönkirchen 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 103 
Schönkirchen Mitte 

Grund- und Gemeinschaftsschule 
Augustental 29, 24232 Schönkirchen 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 104 
Anschütz Nord 

Servicehaus der AWO 
Steinbergskamp 2, 24232 Schönkirchen 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 1051 
Anschütz Süd 

Grund- und Gemeinschaftsschule 
Augustental 29, 24232 Schönkirchen 
- barrierefrei - 
 

Wahlbezirk 1052 
Schönkirchen Süd 
 

Feuerwehrgerätehaus Flüggendorf 
Alte Schulstraße 13, 24232 Schönkirchen 
- barrierefrei - 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29.04.2024 bis 
19.05.2024 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15:00 Uhr 
 

• für den Briefwahlbezirk Heikendorf 1 (Wahlbezirk 201 und 202) im Rathaus Heikendorf, Raum E.06 
(EG), Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf,  

• für den Briefwahlbezirk Heikendorf 2 (Wahlbezirk 203 bis 205) im Rathaus Heikendorf, Raum 
E.29, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, 

• für den Briefwahlbezirk Mönkeberg (Wahlbezirk 301 bis 303) im Gemeindebüro Mönkeberg, 
Gemeindesitzungssaal (OG), Dorfstraße 1, 24248 Mönkeberg, und 

• für den Briefwahlbezirk Schönkirchen (Wahlbezirke 101 bis 1052) im Gemeindebüro 
Schönkirchen, Fraktionsraum (EG), Mühlenstraße 48, 24232 Schönkirchen, 

 
zusammen. 

  
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 



 
Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn 
 3-6 Veröffentlichungsdatum:1. Juni 2024 
   
 
 

  

 
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

  
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

  
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises  

 
oder 

 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch 

für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lebens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes). 
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

Heikendorf, den 15.05.2024     
 

Amt Schrevenborn 
Die Amtsdirektorin 
Gemeindewahlbehörde 
gez. Juliane Bohrer 
 
 
 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde Heikendorf in Wahlbezirke für den Wahlkreis 57 zur Europawahl 
 

Wahlbezirk Lage des 
Wahlraums 

Zugehörige Straßen 
Nr. Name 

201 Heikendorf Süd 

Fördekindergarten 
Heikendorf, 
Hafenstraße 16a, 
24226 Heikendorf 

Am Herrkamp, Dammteich, Detlefskamp, Dinghorst,  
Drosseleck, Drosselhörn, Friedrichstraße, Gut  
Schrevenborn, Hafenstraße, Hardenbergblick, Havas, 
Heikendorfer Weg, Hindenburgstraße, Kitzeberger 
Straße, Konsul-Lieder-Allee, Kreienholt, Ludwigstraße,  
Mühlensteig, Mühlenweg, Mühlenwiesen, Niemeyerweg, 
Prof.-Dr.-Weigmann-Weg, Quellengrund, Rethdamm, 
Schaardieksholt, Schlosskoppelweg, Schönkamp,  
Schrevenborner Weg, Solten Wiesch, Steenkamp,  
Stormdeich, Struckkoppel, Teichtor, Uhlenholt,  
Ulmenstraße, Wildgarten 

202 Heikendorf Mitte 

Rathaus 
Heikendorf, 
Leseraum (EG), 
Dorfplatz 2, 
24226 Heikendorf 

Am Schmiedeplatz, Am Steinkamp, Bergstraße 35 bis 59 
U, Bergstraße 46 bis 62 G, Blumenweg, Burbarg,  
Buurvagt, Dorfplatz, Dorfstraße, Dreangel,  
Dr.-Leonhardt-Weg, Fördeblick, Gartenweg,  
Gärtnerkoppel, Hufnerweg, Kätnerskoppel, Langer 
Rehm, Möltenorter Weg 48 bis 53, Neuheikendorfer Weg 
2 bis 43, Rosenstraße, Schulredder, Schützenstraße,  
Wiesenkamp, Wilhelm-Ivens-Weg 1 bis 39 U,  
Wilhelm-Ivens-Weg 2 bis 26 G 

203 Möltenort 

Rathaus  
Heikendorf, 
Ratssaal (1. OG), 
Dorfplatz 2, 
24226 Heikendorf 

Am Barg, Am Heidberg, Am Kolen Born, Am Reff, 
An der Schanze, Arthur-Zabel-Weg, Baaber Weg,  
Bergstraße 1 bis 33 U, Bergstraße 2 bis 36 G, Binzer 
Weg, Burmesterweg, Fritz-Lau-Straße, Göhrener Weg, 
Graf-Spee-Allee, Granitzer Weg, Hohrott,  
Käthe-Schwerdtfeger-Weg, Knüll, Kolonnenweg, Lasbek, 
Memelstraße, Möltenorter Weg 1 bis 47, Roesoll,  
Rojastraße, Rügendamm, Schröderstraße, Selliner Weg,  
Strandweg, Uferweg, Wilhelm-Ivens-Weg 41 bis 87 U, 
Wilhelm-Ivens-Weg 28 bis 46 G, Wismarstraße 
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204 Heikendorf Nord 

Ev.-luth. 
Kirchengemeinde 
Heikendorf, 
Gemeindezentrum, 
Neuheikendorfer Weg 4, 
24226 Heikendorf 

Eekmissen, Ernst-Wiese-Straße, Grasweg, Hakensoll, 
Laboer Weg, Langensäten, Lenkenauer Weg, 
Luisenweg, Nettelbrook, Ragniter Ring, Rührsbrook, 
Steenbrook, Steffensbrook, Stettiner Straße, Tilsiter 
Straße, Untereisselner Straße 

205 Neuheikendorf 

Feuerwehrgerätehaus 
Neuheikendorf, 
Silberturmer Weg 1, 
24226 Heikendorf 

Achtern Barg, Achtern Hoff, Alte Koppel, Am Fischberg, 
Bauerberg, Bokenkoppel, Brammerkrug, Bügelsäge, 
Buurstell, Feldblick, Haffkamper Weg, Hammerstiel, 
Hobelring, Hoofiesen, Im Grund, Jägersberg, Karkshörn, 
Kirchsören, Korügen, Lehmkamp, Möhlenbleek, 
Mordhorstweg, Neuheikendorfer Weg 48 bis 154,  
Obstwiese, Poggenbarg, Röbsdorfer Weg, Scheebrook,  
Silberturm, Silberturmer Weg, Sonnensteg, Stückenberg, 
Tobringer, Torfwiesenau, Viehkamp, Wasserwaage,  
Winkel 

 

Einteilung der Gemeinde Mönkeberg in Wahlbezirke für den Wahlkreis 57 zur Europawahl 
 

Wahlbezirk Lage des 
Wahlraums 

Zugehörige Straßen 
Nr. Name 

301 
Mönkeberg 
Oberdorf 

Multifunktionsgebäude 
Dorfstraße 8, 
24248 Mönkeberg 

Alte Gärtnerei, Am Hang, Am Königsmoor, Buchenrade, 
Dorfstraße, Fuchsbergredder, Hegerade, Kählen,  
Klingenberg, Letzmannsteich, Moordiek, Neue Koppel, 
Sandbarg, Schultwiete, Söhren, Stoltenberg, Wiesenhof, 
Zum Brook 

302 
Mönkeberg  
Mitte 

Multifunktionsgebäude 
Dorfstraße 8, 
24248 Mönkeberg 

Alter Sportplatz, Am Eksol, Am Grün, Am Knick, An den 
Baken, Fliederbusch, Großer Hof, Grüne Kante,  
Heikendorfer Weg, Im Buschholz, Lange Koppel, 
Peerkoppel, Quedensweg, Rosengarten, Schönbrehm, 
Stangenberg, Stiller Winkel, Vossbarg, Zum Turmholz 

303 
Mönkeberg  
Unterdorf 

Multifunktionsgebäude 
Dorfstraße 8, 
24248 Mönkeberg 

An den Eichen, Baumannskamp, Ernestinenweg,  
Gänsekrugredder, Hülsenberg, Kalkberg, Kattenbek, 
Kitzeberger Weg, Luisenweg, Müllerweg, Rohlfsweg, 
Schönkamp, Schoorteich, Schreibersbruch, Seeblick, 
Strandweg, Stubenrauchstraße, Vorkamp 

 

Einteilung der Gemeinde Schönkirchen in Wahlbezirke für den Wahlkreis 57 zur 
Europawahl 
 

Wahlbezirk Lage des 
Wahlraums 

Zugehörige Straßen 
Nr. Name 

101 
Schönkirchen 
Nord 

Gemeindebüro 
Schönkirchen, 
Mühlenstraße 48, 
24232 Schönkirchen 

Am Knick, Am Windberg, Bürgermeister-Schade-Straße, 
Grüner Winkel, Heikendorfer Weg,  
Heinrich-Wöhlk-Straße, Hopfenhorst, Kalkstein,  
Kemmecken, Köhlen, Kronsbrok, Krummland,  
Mönkeberger Weg, Pahlblöken, Professor-Küntscher-
Straße, Schlehenkamp, Schönberger Landstraße,  
Söhren, Wulfskuhl 
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102 Schönkirchen Ost 

Grund- und  
Gemeinschaftsschule, 
Augustental 29, 
24232 Schönkirchen 

Am Bahnhof, Am Dorfteich, Am Teich, Amboßweg, 
An den Gärten, Augsbarg, Blomeweg, Dorfstraße,  
Feldbarg, Feldweg, Fuchskuhle, Grothkoppel,  
Hasenkamp, Hof Schönhorst, Hörn, Hufenkamp,  
Kastaniengang, Keuken Diek, Kreinbarg,  
Landgraben, Landgrabener Weg, Lina‘s Diek,  
Moorkoppel, Peerkoppel, Schönhorster Straße,  
Tökendorfer Weg, Ziegeleiweg 

103 
Schönkirchen 
Mitte 

Grund- und  
Gemeinschaftsschule, 
Augustental 29, 
24232 Schönkirchen 

Augustental, Bäckerstiege, Brammerkamp, Erlenbach,  
Haferberg, Hannes-Pries-Straße, Mühlenstraße,  
Müllerstiege, Plüßkuhle, Rinkenberg, Weidenkamp,  
Wiesengrund 

104 Anschütz Nord 

Servicehaus 
der AWO, 
Steinbergskamp 2, 
24232 Schönkirchen 

Alte Gärtnerei, Fliedergarten, Gretenrade, 
Kätnersredder, Liliengarten, Ringenrade, Rosengarten, 
Steckenberg, Steinbergskamp 

1051 Anschütz Süd 

Grund- und  
Gemeinschaftsschule, 
Augustental 29, 
24232 Schönkirchen 

Anschützstraße, Lilienthalstraße, Oppendorfer Fußweg,  
Prandtlstraße, Scharkoppel, Wolfgang-Hirth-Straße, 
Zum Sportplatz 

1052 Schönkirchen Süd 

Feuerwehrgerätehaus 
Flüggendorf, 
Alte Schulstraße 13, 
24232 Schönkirchen 

Alte Schulstraße, An de Wurth, Flüggendorfer Straße,  
Gerstenhof, Holzkatenweg, Klosterkamp, Lustbarg,  
Möhlenweg, Uhlenbeek 

 

 


